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Caritasverband für den Landkreis Rastatt e.V.

Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)

§ 47 Bekanntgabe des Gesetzes und der Aufsichtsbehörde

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens einen Jugendlichen beschäftigen, haben eine Kopie dieses 
Gesetzes und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde den Arbeitnehmern über die im Betrieb oder 
in der Dienststelle übliche Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen oder an 
geeigneter Stelle im Betrieb oder in der Dienststelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen.

§ 48 Information über Arbeitszeit und Pausen

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigen, haben eine Information über 
Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der Pausen der Jugendlichen den 
Arbeitnehmern über die im Betrieb oder in der Dienststelle übliche Informations- und 
Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen oder an geeigneter Stelle im Betrieb oder in der 
Dienststelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen.

§ 54 Ausnahmebewilligungen

(1) Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen bewilligen kann, sind zu befristen. Die Ausnahmebewilligungen können
1. mit einer Bedingung erlassen werden,
2. mit einer Auflage oder mit einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung 
einer Auflage verbunden werden und
3. jederzeit widerrufen werden.

(2) Ausnahmen können nur für einzelne Beschäftigte, einzelne Betriebe oder einzelne Teile des Betriebs 
bewilligt werden.
(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder einen Teil des Betriebs bewilligt worden, so hat der 
Arbeitgeber eine Kopie der Bewilligung den Arbeitnehmern über die im Betrieb oder in der Dienststelle 
übliche Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen oder an geeigneter Stelle im 
Betrieb oder in der Dienststelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen.


